
Neue Corona-Verordnung – gültig ab 12.12.2021 – Weihnachten verschärfte Regeln. 

 

 

Die Öffnungsklausel für die Kapazitätsbeschränkung gilt nur die Sportausübung selbst. Umkleiden und Duschen sind 
davon nicht betroffen und dort gelten die Regelungen 2Gplus.  

 



 

 

 


